

Spendenabzug


Übersicht Spendenabzug


Übersicht: Diese Spenden können Gönnerinnen und Gönner des Vereins steuerlich geltend machen
 
	

	Art der Spende
	Absetzbar?
	Erläuterung

	Arbeitsleistung
	Nein

	Das aktuelle Spendenrecht verlangt einen tatsächlichen Vermögensabfluss beim Spender. Der aber liegt nicht vor, wenn jemand freiwillig und unentgeltlich für Ihren Verein arbeitet. Sie dürfen also keine Zuwendungsbestätigung ausstellen.

	Bußgelder
	Nein
	Diese Zuwendungen sind keine freiwilligen Leistungen. Daher dürfen Sie dafür keine Zuwendungsbestätigung ausstellen.

	Geldspenden
	Ja
	Diese Art der Zuwendung kann steuerlich geltend gemacht werden. Sie müssen auf der Zuwendungsbestätigung aber festhalten, ob es sich um eine Geldspende oder eine Aufwandsspende handelt.

	Rückspenden, auch „Aufwandsspenden“ genannt
	Ja
	Vorstandsmitglieder oder Übungsleiter, die per Satzung Anspruch auf Fahrtkostenerstattung haben, können ihren Erstattungs-, Vergütungs- oder Honoraranspruch an den Verein auch spenden. Dieser Betrag kann steuerlich geltend gemacht werden. Ebenso können Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale rückgespendet werden.
Achtung: Wichtig ist, dass es einen tatsächlichen Anspruch (laut Satzung, Vereinbarung usw.) gibt, der im Fall einer Betriebs-prüfung auch belegt werden kann.

	Sachspenden
	Ja
	Sollten die Zuwendungen im ideellen Be-reich Ihres Vereins Verwendung finden, können die Spenden steuerlich geltend gemacht werden. Bewahren Sie zusammen mit dem Doppel der Spendenbescheinigung auch die Unterlagen auf, mit denen Sie den bescheinigten Wert ermittelt haben. Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre.

	Spontanspenden
	Ja
	Sie kennen es von Mitgliederversammlungen, Veranstaltungen oder Vereinsfesten: Plötzlich bekommen Sie von Mitgliedern Bares zugesteckt. Dieses Geld muss Ihr Ver-ein umgehend als Spende verbuchen und am besten auf das vereinseigene Spenden-konto einzahlen. Wichtig ist, dass der Ein-zahler vermerkt, wer das Geld zu welchem Zweck gespendet hat. Sie dürfen für diese Spenden auch Zuwendungsbestätigungen ausstellen.
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Vereinswelt

Damit Vereinsfiihrung Freude macht




